
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen               .2018 
Stadtentwicklungsamt 
Fachbereich Stadtplanung, Stapl 21           Tel. 2343 
 
 

Vorlage 
zur Beschlussfassung 

 
für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, dem           .2018 

 
1.   Gegenstand der Vorlage: Erweiterung des Geltungsbereiches des im 

Verfahren befindlichen Bebauungsplanes 7-69 
(geplante Parkanlage zwischen Crellestraße und 
S-Bahn-Anlage) 
 

2.   Berichterstatter: Bezirksstadtrat Jörn Oltmann 
 

3.   Beschluss: 1. Der Geltungsbereich des im Verfahren befind-
lichen Bebauungsplanes 7-69 für eine Teilflä-
che des Flurstücks 28, der Flur 61 zwischen 
Crellestraße, S-Bahn-Trasse, der südöstlichen 
Grenze des Grundstücks Crellestraße 22 A im 
Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schö-
neberg wird um das Flurstück 23 der Flur 61 
sowie bis Straßenmitte Crellestraße erweitert 
(vgl. Anlage 2). Der Titel des Bebauungspla-
nes lautet nunmehr: Bebauungsplan 7-69 für 
die Flurstücke 23 und 29 der Flur 61 (Fläche 
zwischen Crellestraße und S-Bahn-Anlage) 
und einen Abschnitt der Langenscheidtbrücke 
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil 
Schöneberg 

2. Das Bezirksamt beschließt ferner die beilie-
gende Vorlage der Bezirksverordnetenver-
sammlung zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

4.   Begründung: Ist der Anlage zu entnehmen. 
 

5.    Rechtsgrundlage § 36 (2) BezVG und § 15 BezVG 
 

6.    Auswirkungen auf die Gleichstellung 
       der Geschlechter: 
 

 
Keine 
  

7.    Haushaltsmäßige/ 
       Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 
   

 
Keine 

8.    Nachhaltigkeit: 
 

Siehe Anlage 1 

9.    Unterrichtung BVV: 
 

Mitteilung zur Kenntnisnahme 

10.  Mitzeichnung: Keine 
 
 
 
Jörn O l t m a n n  
Bezirksstadtrat 



 
 

Musterblatt Auswirkungen von Bezirksamtbeschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 ANLAGE 1 
Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 
   

quantitativ 
 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

1. Fläche 
     

x      

2.  Wasser 
     

x      

3.  Energie 
 

x      

4.  Abfall 
     

x      

5.  Verkehr 
     

x      

6.  Immissionen 
     

x      

7.  Einschränkung von Fauna  
     und Flora 
 

x      

8.  Bildungsangebot 
 

x      

9.  Kulturangebot 
 

x      

10. Freizeitangebot 
 

x      

11. Partizipation in Entschei- 
        dungsprozessen  

x      

12. Arbeitslosenquote 
 

x      

13. Ausbildungsplätze 
 

x      

14. Betriebsansiedlungen 
 

x      

15. Wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 
 

x      

16. Demografischer Wandel 
 

x      

 

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen 



1 

 

DRUCKSACHEN 
 

DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 
VON BERLIN 

- XX. WAHLPERIODE - 
 
 
          Lfd.-Nr.: 
          Drs.-Nr.:  
 
M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
 

des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin über die Erweiterung des Geltungs-
bereiches des im Verfahren befindlichen Bebauungsplanes 7-69 für eine Teilfläche des 
Flurstücks 28, der Flur 61 zwischen Crellestraße, S-Bahn-Trasse, der südöstlichen Grenze 
des Grundstücks Crellestraße 22 A im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg 
um das Flurstück 23 der Flur 61 sowie bis Straßenmitte Crellestraße (vgl. Anlage 2). Der Ti-
tel des Bebauungsplanes lautet nunmehr: Bebauungsplan 7-69 für die Flurstücke 23 und 
29 der Flur 61 (Fläche zwischen Crellestraße und S-Bahn-Anlage) und einen Abschnitt der 
Langenscheidtbrücke im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg. 

 
 

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin hat in seiner Sitzung am …………….. 
beschlossen, den Geltungsbereich des im Verfahren befindlichen Bebauungsplan 7-69 für 
eine Teilfläche des Flurstücks 28, der Flur 61 zwischen Crellestraße, S-Bahn-Trasse, der 
südöstlichen Grenze des Grundstücks Crellestraße 22 A im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, 
Ortsteil Schöneberg um das Flurstück 23 der Flur 61 sowie bis Straßenmitte Crellestraße 
zu erweitern (vgl. Anlage 2). Der Titel des Bebauungsplanes lautet nunmehr: Bebauungs-
plan 7-69 für die Flurstücke 23 und 29 der Flur 61 (Fläche zwischen Crellestraße und S-
Bahn-Anlage) und einen Abschnitt der Langenscheidtbrücke im Bezirk Tempelhof-
Schöneberg, Ortsteil Schöneberg. 
 
Begründung: 
 
1. Begründung der Geltungsbereichserweiterung 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes 7-69 erfolgte durch Beschluss vom 9. April 2013 nur 
für die Teilfläche des damaligen Flurstücks 28, Flur 61, (heute Flurstück 29, Flur 61), wel-
ches von der Deutschen Bahn an den Bezirk Tempelhof-Schöneberg veräußert wurde. 
 
Im Rahmen der weiteren Planungsüberlegungen, einschließlich Überlegungen zur Ausbau-
planung für die geplante Parkanlage, war es notwendig, das Flurstück 23, Flur 61, (ca. 
1.000 m²) mit in den Geltungsbereich aufzunehmen und den Geltungsbereich bis Straßen-
mitte Crellestraße zu erweitern. 
Das in Rede stehende Flurstück 23 umfasst: 
- eine platzartige Erweiterung der Crellestraße 
- einen Abschnitt der Langenscheidtbrücke einschließlich Widerlager und Freiflächen un-

terhalb der Brücke, die in die Grünflächengestaltung integriert werden sollen, 
- die vor Jahrzehnten errichteten Treppenabgänge beidseitig der Langenscheidtbrücke 
- ehemalige Bahnböschungen mit Vegetationsbestand 
Das Flurstück ist somit teilweise Bestandteil der Parkanlagengestaltung und soll Gegen-
stand des Bebauungsplanverfahrens sein. 
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Die Erweiterung bis Straßenmitte Crellestraße ermöglicht eine Straßenbegrenzungslinie an 
die gewidmete und ausgebaute Crellestraße anzupassen. 
 
2. Planungsrechtliche Ausgangssituation 
Bei dem Flurstück 23 handelt es sich um gewidmetes Straßenland. Es liegt jenseits der 
Straßenbegrenzungslinie der Crellestraße. Dies entspricht der planungsrechtlichen Syste-
matik, d.h. Straßenbrücken werden zur Straßenverkehrsfläche durch Straßenbegrenzungs-
linie abgegrenzt. 
Die Teilfläche der Crellestraße ist gewidmet und liegt überwiegend diesseits der Straßen-
begrenzungslinie. Nur eine sehr kleine Teilfläche liegt jedoch jenseits der Straßenbegren-
zungslinie. 
 
3. Planungsziele 
Da das Flurstück 23 überwiegend als Verkehrsfläche genutzt wird (platzartige Erweiterung 
der Crellestraße, Abschnitt der Langenscheidt-Brücke, Treppenabgänge) soll es als Stra-
ßenverkehrsfläche planungsrechtlich gesichert werden. Die begrünten Teilflächen des Flur-
stücks 23 stehen einer Festsetzung als Straßenverkehrsfläche nicht entgegen. 
 
4. Haushaltsmäßige Auswirkungen 
Es werden keine erwartet. 
 
5. Mitteilungsverfahren  
Seitens der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung ist die Erweiterung mit den Zielen der 
Raumordnung vereinbar. 
Seitens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen bestehen keine Bedenken 
gegen die beabsichtigte Erweiterung des Geltungsbereichs des im Verfahren befindlichen 
B-Plans 7-69. Der Bebauungsplan wird nach § 7 AGBauGB durchgeführt. 
 
6. Rechtsgrundlagen 
 
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. 

I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. 
I S. 2808) geändert worden ist.  

- Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Dezember 2017 
(GVBl. S. 664)  

- Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 10. 
November 2011 (GVBl. S. 692) 

 

 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den            2018 
 
 
 
_________________ 
Angelika Schöttler 
Bezirksbürgermeisterin 

_________________ 
Jörn Oltmann 
Bezirksstadtrat 
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